Wertes Gericht,

bei mir handelt es sich um eine politisch- motivierte Kündigung. Ich bin seit Jahren als kämpferischer IG- Metall- Vertrauensmann bei VDO – heute Continental Automotive GmbH - in Dortmund bekannt. Weil die Kolleginnen und Kollegen Vertrauen in mich haben, wählten sie mich zu einem der Streiksprecher im selbständigen Streik gegen die geplante Arbeitsplatzvernichtung 2008. Ich machte in meiner Arbeit auch nie ein Hehl daraus, dass ich die kapitalistische Gesellschaftsordnung ablehne und nur in einer sozialistischen Gesellschaft eine Zukunft für die Menschheit sehe. Genau diese Kombination ist der Conti- Geschäftsführung wohl seit längerem ein Dorn im Auge.

Ich sehe in der Klage gegen meine Kündigung nicht nur eine Frage meines Arbeitsplatzes, sondern eine Frage der politischen Rechte für die Arbeiterinnen und Arbeiter, die den Kampf um ihre Arbeitsplätze und Löhne führen. Darf es einer Geschäftsleitung gelingen, einen politisch und gewerkschaftlich engagierten Mitarbeiter mit der Methode einer angeblich „betriebsbedingten Kündigung“ loszuwerden? Bekommt sie dann auch noch Recht von einem Arbeitsgericht, obwohl eigentlich jedem Kollegen von mir klar ist, dass Conti mich nur los werden will, weil ich für sie unbequem bin. Ich meine das soll und darf nicht gelingen.

Ich werde deshalb in kurzen einfachen Sätzen versuchen nachzuweisen, warum die angeblichen „betriebsbedingten Kündigungen“ vorgeschoben sind:

· Die ehemalige volle Verlagerung der Sensorik war der ursprüngliche Plan von Conti. Die profitablen Produkte der Sensorik sollten bei Conti bleiben, während der andere Teil des Werkes Dortmund verkauft werden sollte. Nach diesem Plan sollte es in Dortmund bald kein Conti- Werk mehr geben. Der Verkauf des anderen Bereichs scheiterte jedoch an der hereingebrochenen tiefen Finanz- und Wirtschaftskrise. Deshalb wurde auch der ursprüngliche Plan der Vollverlagerung zurückgenommen und nur noch eine Teilverlagerung durchgeführt. Das war natürlich zu Gunsten der Belegschaft und zu begrüßen. Das ist auch der Ausgangspunkt dafür, dass Arbeitsplätze am Standort Dortmund erst einmal erhalten bleiben und aus meiner Sicht auch für mich ein vergleichbarer Ersatzarbeitsplatz erhalten bleiben muss.

· Durch die Vollverlagerung wären alle 17 Arbeitsplätze für die Anlagenbetreuer 3 in Entgeltgruppe 9 weggefallen, die in der Sensorik gearbeitet haben. Von der Teilverlagerung sind jedoch nur noch 4 der 8 Abteilungen bzw. Kostenstellen und „nur“ 9 von 17 Arbeitsplätze von Anlagenbetreuern in der Sensorik noch betroffen. Acht Arbeitsplätze der Anlagenbetreuer 3 – rechnet man nur die Verlagerungsbegründung – bleiben demnach erhalten. Von den 17 Anlagenbetreuer 3 haben 7 für den Wechsel in die Transfergesellschaft unterschrieben. 3 Kollegen – das sind die Kollegen „X“, „Y“ und „Z“ – wurde mitgeteilt, dass sie im Werk 1 eine vergleichbare Arbeitsstelle erhalten. Für insgesamt 10 Kollegen gibt es also entweder im Werk 1 eine vergleichbare Arbeitsstelle oder sie wechseln in die PEAG. Es bleibt nach dieser Rechnung mindestens ein Arbeitsplatz, der für mich frei und durch mich zu besetzen ist. Der „betriebsbedingte Grund“ ist weg und es bleibt nur noch die nackte politische Motivation übrig.

· Dazu hat der Rechtsanwalt Brasse in seiner Begründung erläutert, dass die Aufträge rückläufig seien. Selbst wenn das stimmen würde, ist dies doch sehr fraglich. Wie will denn Continental im Juni 2009 zum Zeitpunkt der Kündigung wissen, wie der Auftragsstand im August 2010 ist ? Das sind 13 Monate vorher! Conti sagt bei der Begründung der Einstellung von Leiharbeitern immer, dass sie keine vier Monate im Voraus planen können. Aber bei mir wussten sie schon 13 Monate vorher, dass sie mich nicht mehr brauchen ? Außerdem ist die Begründung für die Kündigung plötzlich eine andere! Aus der „betriebsbedingten Kündigung wegen Produktionsverlagerung“ wird auf einmal eine „betriebsbedingte Kündigung wegen rückläufiger Aufträge“. Schon alleine aus diesem Grund ist die Kündigung unzulässig und muss vom Gericht auch dazu erklärt werden. 

· Hinzu kommt, dass dies mit den rückläufigen Aufträgen sich nicht einmal bestätigt hat. „In den Ausführungen des Anwalts Herrn Brasse wird erklärt, dass „Herr „A“ per Drei-Seitigem-Vertrag mit Ablauf des 31.07.2010 ausscheidet.“ Damit wird aber vertuscht, dass Herr „A“ eigentlich schon im Januar 2010 in die PEAG wechseln sollte. Er wurde gebeten, noch ein halbes Jahr länger zu bleiben. Und Conti weiß genau, dass sie die Arbeit an diesem Bereich noch länger benötigt, weil die Aufträge im Bereich Druckgeber sich positiv entwickelt haben. Das sieht man auch daran, dass dort 10 Leiharbeiter beschäftigt sind. Deshalb braucht Conti dringend einen Nachfolger für Herr „A“ ab dem 1.8.2010, wenn dieser in die PEAG gewechselt hat.

Für mich lässt dies alles nur den Schluss zu, dass es sich im Falle meiner Kündigung, um eine politisch- motivierte Kündigung gehandelt hat. Das Gericht muss sich entscheiden, ob sie solche Machenschaften zulässt.

Soweit meine Stellungnahme!

